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Hektische Wechtspflege .
Spionage .

Von Staatsanwalt » Privatdozent Dr . Fr . Doerr in München.

In letzter Zeit mehren sich die Fälle von Verhaftung
und Verurteilung wegen Spionage . In Laienkreisen
glaubt man oft, Spionage gebe es nur im Kriege . Das
ist irrig ; es gibt auch Friedensspionage , die in Friedens¬
zeiten, aber mit Beziehung auf einen etwaigen künftigen
Krieg begangen wird . Kriegsspionage , die einen bereits
ausgebrochenen Krieg voraussetzt, wird besonders schwer
bestraft (nach § 90 des Strafgesetzbuchs regelmäßig mit
lebenslänglicher Zuchthausstrafe ) . Aber auch auf Frie¬
densspionage stehen schwere Strafen (oft Zuchthaus bis
zu 1ö Jahren ) . Die Strafen sind deshalb — und zwar
nicht etwa bloß bei uns — so hoch , weil durch die Spio¬
nage die Sicherheit eines Staates erheblich gefährdet
werden kann. Gleichwohl finden sich im Jnlande und
Auslande doch immer wieder Leute, die sich durch die
schweren Strafdrohungen von der Spionage nicht abhal¬
ten lassen , in der Hoffnung , von der Regierung des durch
die Spionage begünstigten Staates hierfür ansehnlich be¬
zahlt zu werden. Das niedrige Motiv der Gewinnsucht
ist es also gewöhnlich , was zum Verbrechen treibt und
im Falle der Entdeckung ins Zuchtaus führt .

Was ist nun Spionage , Spionieren ? Im allgemeinen
versteht man hierunter ein heimliches Auskundschaften
oder Ausspähen von Dingen , die eine Partei geheim hal¬
ten will , zum Nachteile dieser und zum Vorteil einer
anderen Partei . Setzen wir an Stelle des allgemeinen
Begriffes „Partei " den spezielleren Begriff „ Staat "

, so
haben wir im wesentlichen die vom Staate mit Strafe
bedrohte Spionage (namentlich für den Kriegsfall ) . Tie
Frirdensspionagr ist enger umgrenzt . Ursprünglich um¬
faßte der sog . diplomatische Landesverrat im Sinne des
8 92 Nr . 1 des Strafgesetzbuchs nur die Veröffentlichung
von Staatsgeheimnissen oder Festungsplänen , Urkun¬
den , Aktenstücken oder Nachrichten, deren Geheimhaltung
für das Staatswohl erforderlich ist, sowie deren Mit¬
teilung an eine fremde Regierung ; daneben verbietet
8 360 Nr . 1 des Strafgesetzbuchs mit Übertrctungsstrafe
die Aufnahme oder Veröffentlichung von Fcstungsrissen .
Diese Bestimmungen hatten sich als unzulänglich erwie¬
sen. Deshalb wurde nach dein Vorgänge anderer Staa¬
ten ein Spezialgesetz geschaffen : das sog . Spionagegesetz
oder das Gesetz gegen den Verrat militärischer Geheim¬
nisse vom 3 . Juli 1893 . Dieses Gesetz trifft auch die
anderen Fälle des Verrats (die vorsätzliche und fahr¬
lässige Mitteilung von Landesverteidigungsgeheimnissen
an Dritte ) und namentlich die Spionage (Ausspähung )
als solche , ohne Rücksicht auf ihren Zweck oder Erfolg .
Es bestraft den , der Schriften , Zeichnungen (Operations - ,
Mobilmachungs- , Festnngspläne u . dgl . m.) oder andere
Gegenstände, deren Geheimhaltung im Interesse der
Landesverteidigung erforderlich ist , in den Besitz oder zur
Kenntnis eines anderen gelangen läßt oder den Besitz
oder die Kenntnis von solchen Dingen sich vorsätzlich und
rechtswidrig verschafft . Strafbar ist ferner das sog.
Komplott , die bloße Verabredung zu den in 88 1 , 3 des
Spionagegesetzes enthaltenen Verbrechen, ohne daß es
zur Ausführung oder auch nur zu einem strafbaren Ver¬
suche gekommen ist, sowie die Unterlassung der Anzeige
der bezeichneten Verbrechen . Das verbotene Betreten
von Befestigungsanlagen , Anstalten des Heeres oder der
Marine , Kriegsschiffen oder militärischen Versuchs- oder
Übungsplätzen wird mit Übertretungsstrafe bedroht.
Strafbar ist im Jnlande der Ausländer wie der Deutsche ,
der Deutsche aber auch dann , wenn er im Ausland eine
landesverräterische Handlung gegen Deutschland oder
ein Spionagedelikt nach 88 1 , 3 , 3 des Spionagegesetzes
begeht ; eine Auslieferung wegen politischer Delikte
findet allerdings nicht statt . Zur Aburteilung zuständig
ist für die schweren Verbrechen das Reichsgericht, sonst
die Strafkammer des Landgerichts .

Das Seitenstück zum diplomatischen Landesverrat ist
der militärische Landesverrat nach 88 87 ff . des Straf¬
gesetzbuchs; darunter versteht man die Fälle , daß ein
Deutscher sich niit einer ausländischen Regierung einläßt ,
um sie zu einem Kriege gegen Deutschland zu veranlas¬
sen , oder während eines solchen Krieges in einer feind¬
lichen Kriegsmacht dient oder ihr sonstwie Vorschub
leistet oder die Kriegsmacht des Deutschen Reichs oder
seiner Bundesgenossen benachteiligt, namentlich Ver¬
teidigungsposten, Kriegsschiffe, Waffenvorräte und der¬
gleichen in feindliche Gewalt bringt . Nicht zu verwech¬
seln mit dein Landesverrat ist der Hochverrat nach
88 80 ff . des Strafgesetzbuchs, der Mordanschlag auf
"einen deutschen Bundesfürsten , der Versuch gewaltsamer
Verfassungsänderung oder Losreißung von Bundesgebiet
und Einverleibung in einen fremden Staat , die Verbin¬
dung zu einem hochverräterischen Komplott oder mit
einer auswärtigen Regierung zur Vorbereitung eines
Hochverrats, die öffentliche Aufforderung zu hochver¬
räterischen Handlungen usw.

Auch das heutige Spionagestrafrecht wird in maß¬
gebenden Kreisen vielfach für unzureichend und reform¬
bedürftig erachtet ; es wird insbesondere eine weitere

Verschärfung der Strafbestimmungen verlangt . Vor
kurzem ist dem Reichstage ein Gesetzentwurf gegen den
Verrat militärischer Geheimnisse zugegangen.

R .V . Was ist rin Unfall? Eine Unfallversicherungszesell-
schaft hat in dem tz 1 ihrer Versicherungsbedingungen die Be¬
stimmung, daß als Unfall eine Körperverletzuung anzusehen
ist , die der Versicherte durch eine unabhängig von seinem Willen
eintretende plötzliche und gewaltsame äußere mechanische Ein¬
wirkung erleidet. Kürzlich hatte das Reichsgericht die Frage
zu entscheiden , ob auch eine freiwillig gewollte körperliche An¬
strengung des Versicherten dazu gehört. Der Kläger hatte die
ihm von seinen Arbeitern auf den Eisenbahnwagen gereichten
Plane oben in Empfang genommen und , um ihren Verschluß
oben heraufzubringen und sie festzumachen, herumgehoben,
was bei dem großen Gewicht der Plane eine ziemlich anstren¬
gende Arbeit war . Als er sich nach Vollendung der Arbeit wie¬
der aufrichten wollte , verspürte er heftige Schmerzen im Leib
und Rücken u. ^nutzte schon auf dem Heimwege einigemale Blut
ausspeien. Es fragt sich, ob beim Zudecken des Eisenbahn¬
wagens mit dem schweren Plane eine plötzliche Einwirkung auf
den Körper des Klägers stattgefunden hat . Die Frage ist zu
bejahen , wenn die Notwendigkeit, die Plane herumzuheben , auf
einer ungewöhnlichen und unerwarteten Art des .Hinaufrei -
chens der Plane seitens der Arbeiter beruhte und den Kläger
zu einer von ihm nicht vorausgesehencn körperlichen Anstren¬
gung nötigte, die möglicherweise den Unfall herbeigeführt hat ,
ohne daß er sich des ursächlichen Zusammenhanges der Körper¬
verletzung mit dieser Arbeit bewußt geworden wäre . Es ist -
zu prüfen , ob etwas vorgekommen ist, was eine plötzliche. vor¬
her nicht gewollte Kraftanstrengung veranlaßt und . die Körper¬
verletzung herbeigeführt hat.

UV. Grenzen des elterlichen Rechts. Uber einen eigen¬
artigen Fall von verkannter Wohltat und von Mißbrauch der
elterlichen Rechte hat kürzlich das Landgericht lll Berlin zu
entscheiden gehabt. In dem Urteil ist ausgesprochen , daß rin
Mißbrauch der elterlichen Rechte vorliegt und ein Gingreifen
des Vormundschaftsgerichts gerechtfertigt ist , wenn ein Vater
sich weigert, zu gestatten, daß seine schwächliche Tochter auf
Kosten der Gemeinde eine tüchtige Ausbildung in einer länd¬
lichen HauShaltungsschnle erhält . In jenem Falle bezieht der
Vater seit langer Zeit von der Stadt Armenunterstützung .
Seine Frau ist schwer lungenleidend . Die Tochter ist wegen
ihrer Blutarmut und zwecks Verhütung von Tuberkulose zu¬
erst in eine Erholungsstätte und dann auf ihren . Wunsch in
eine Haushaltungsschule geschickt worden , wo sie eine tüch¬
tige Ausbildung erhalten und ihren schwächlichen Körper durch
den Aufenthalt im Freien stärken sollte . Der Vatxr wollte
aber sein Kind mit aller Gewalt von dort wegnehmen. Der
Magistrat rief mit Erfolg das Gericht an . In den Urteils¬
gründen ist folgendes gesagt : Des Vaters Verlangen stellt sich
als ein Mißbrauch seines elterlichen Rechts dar . Nach seiner
eigenen Angabe will der Vater seine Tochter nicht nach Hause
nehmen, sondern in einen Dienst bringen . Gründe für sein
Verhalten gibt er nicht an . Da ihm die Erziehung seiner
Tochter keine Ausgaben verursacht, hat er gar keinen Anlaß ,
sie von dem Ort , wo sie eine gute Ausbildung und die fünsie
notwendige Stärkung erhält , fortzunehmcn . Es war daher
zur Verhinderung dieses Mißbrauchs anzuördnen , daß dem
Vater das Recht der Bestimmung des Berufs und des Aufent¬
halts seiner Tochter entzogen wird . Ein Wiedersehen mit der
Mutter läßt sich in ausreichender Weise durch einen Besuch
ermöglichen .

U .V . In welcher Weise ist einem volljährigen unverheirate¬
ten Kinde der Unterhalt zu gewähren? Das Bürgerliche Ge¬
setzbuch bestimmt in 8 1612, daß der Unterhalt durch Entrich¬
tung einer Geldrente zu gewähren ist, daß aber der Verpflich¬
tete, wenn besondere Umstände es rechtfertigen , verlangen
kann, es werde ihm die Gewährung des Unterhalts in anderer
Weise gestattet. Kürzlich hat dazu das Bayerische Oberste Lcm-
dcsgericht eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen . Wegen
Unfriedens mit den Eltern zog eine Tochter aus dem Hause
und erhielt monatlich 96 M . Sie meinte , dies sei zu wenig,
erhob gegen den Vater Klage auf Zahlung von 126 M . und be¬
antragte zugleich beim Vormundschaftsgericht, dem Vater auf¬
zugeben, ihr bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Rechts¬
streits wie bisher Naturalverpslegung zu gewähren . Das Vor¬
mundschaftsgerichtwies den Antrag zurück , was vom Bayerischen
Obersten Landesgericht gebilligt wurde . In den Gründen be¬
finden sich folgende interessante Ausführungen : „ Für den Un-
tcrhaltungspflichtigen ist es eine Vergünstigung , wenn er Na-
tnralverpflegung liefern kann. Diese Vergünstigung würde
aufgehoben, wenn das Vormundschaftsgericht an der durch die
Eltern bisher gezahlten Geldrente etwas ändern könnte. So¬
lange die Eltern keine Bestimmung über die Naturalverpslegung
treffen , bleibt es bei der Geldrente , das Vormundschaftsgericht
kann hier nicht eingreifen . Die Eltern könnten sonst gezwun¬
gen werden, ein volljähriges Kind, das sie nicht mehr im Hause
dulden wollen , bei sich zu behalten. Wie das volljährige Kind
jederzeit das Elternhaus verlassen kann, um sich selbst den Un¬
terhalt zu erwerben, so sind auch die Eltern jederzeit befugt ,
das Kind von deM gemeinschastlichen Haushalt auszuschließen .
Die Eltern haben die Macht , dadurch , daß sie Gewährung des
Unterhalts durch Naturalverpslegung anordnen , das Kind vor
die Wahl zu stellen , entweder im Elternhausc zu verbleiben ,
oder seinen Nnterhaltsanspruch zu verlieren ."

UV. Fälligkeit der Hypothek wegen unpünktlicher Zinszah¬
lung . In sehr vielen Schuldverschreibungen ist die Abrede
getroffen , daß der Gläubiger die sofortige Bezahlung der
Hypothek verlangen kann, wenn die Zinsen nicht bis zu einem
bestimmten Tage oder innerhalb einer bestimmten Frist ent¬
richtet sind . Dieselbe Bedingung wird häufig dafür gestellt,
daß die Kündigung der Hypothek für eine Reihe von Jahren
nicht stattfindcn darf . Es fragt sich dabei, ob die Überschrei¬
tung dem Schuldner unter allen Umständen nachteilig ist oder
ob cs auch Fälle gibt, wo der Gläubiger nicht die genannten
Rechte erwirbt . Das Reichsgericht hat kürzlich entschieden,
daß der. Gläubiger nur dann das Recht zur sofortigen oder
befristeten Kündigung hat , wenn auf Seiten des Grund¬
eigentümers ein Verschulden vorliegt . Die Vereinbarung
lautete in jenem Falle dahin , daß die vierteljährliche Kündi¬
gung bis zum 1 . April 1919 ausgeschlossen sein sollte, falls
die Zinsen immer pünktlich , d . h . innerhalb einer Woche nach
Fälligkeit gezahlt würden . Einmal erfolgte die Zahlung am
9 . Januar , der Gläubiger erachtete sie als verspätet , kün¬
digte und klagte auf Zahlung . Das Landgericht erachtete die
Zinszahlung als rechtzeitig und wies die Klage ab, das Kam¬

mergericht war entgegengesetzter Ansicht und verurteilte den
Grundstückseigentümer. Das Reichsgerichts schloß sich dem
Standpunkte des Landgerichts an . Da der 1 . Januar ein
Feiertag ist , waren die Zinsen erst am 2 . fällig . Die Frage ,
ob die Nachfrist von einer Woche am 8 . oder am 9 . abgelaufenwar , ist vom Reichsgericht unentschieden gelaffen, weil cs
hie aus ihre Beantwortung nicht ankam, denn die Nichtein-
ha - ung der Nachfrist hat sich den Zahlungspflichtigen nur
dann nachteilige Folgen, wenn sie auf einem Verschulden
seinerseits beruht . Ein solches lag aber hier nicht vor, da
die Art der- Berechnung der Nachfrist rechtlich sehr zweifel¬
haft ist. Der Grundstückseigentümer handelte nicht fahr¬
lässig, wenn er auf Grund seiner von vielen Juristen geteil¬
ten Ansicht di? Zinszahlung erst am 9 . Januar bornahm .

U V . Mißlungene Rettung aus Feuersgefahr . Ein ein¬
stöckiges Mietshaus war in der Weise umgebaut worden, daßder eine der beide » Ausgänge zugebaut wurde . Unter den
Fenstern des oberen Geschosses war quer längs dem ganzenHause eine Feuerleiter aufgehängt. In diesem Hause hatteder Kläger im Jahre 1966 eine Mietwohnung des oberen
Stockwerks bezogen . 1916 brach ein Brand aus . Der Klägerkonnte den Ausgang nicht mehr erreichen , trat zum Fenster
hinaus rückwärts auf den Leiterbaum und stürzte , da dieser
morsch war und brach , aus einer Höhe von etwa vier Metern
auf den Hof , wobei er sich erheblich beschädigte . Seinen
Schaden berechnete er zunächst auf 897 M. Heilungskosten und
2660 M . Schmerzensgeld ; die Höhe des ihm durch Verlust seiner
Erwerbsfähigkeit entstandenen Schadens konnte er vorläufig
noch nicht angeben. Auf Ersatz des Schadens nahm er den Haus¬
besitzer in Anspruch , weil dieser trotz einer an ihn ergangenen
Aufforderung des Branddirektors die Feuerleiter nicht ord¬
nungsmäßig in Stand gesetzt und weil er den zweiten Aus¬
gang verbaut hatte . , Vom Landgericht wurde die Klage ab¬
gewiesen, die Berufung des Klägers wurde vom Oberlandes¬
gericht Dresden '

zurückgewiesen . Allerdings waren das Ver¬
bauen des zweiten Ausganges und die Beschaffenheit der Lei¬
ter nicht ordnungsmäßig , dieser Zustand war aber schon vor¬
handen , als Kläger die Wohnung bezog ; er kannte ihn oder
lernt « ihn im Laufe der Zeit kennen , verblieb aber darin ,
setzte sich also wissentlich den Gefahren des Feuers aus , hatte
somit den Schaden selbst verschuldet . Auch war die Leiter
nicht dazu am Hause aufgehängt, daß die Mieter sie als Stütz¬
punkt für die Füße benutzten , ein solcher Gebrauch konnte vom
Hauswirt nicht vorausgesehen werden .

Der Dümon des Aktuellen.
* Gegen den „Dämon des Aktuellen " wendet sich Dr .

Herbert Stegemann (Schlachtensee) in der „National -
Zeilung " : „Es gibt schöne Dämonen, und es gibt häß¬
liche — der Dämon des Aktuellen , der unter uns Schrift¬
stellern umgeht und unsere schönsten Träume und Ideen ,
notabene , wenn wir einmal solche haben , mit der Wut
eines gereizten Tigers anfällt , gehört sicher zu den häß¬
lichen. Er hat ein breites , dummes Maul und ein paar
Augen wie Mühlräder , wie der Hund im Märchen . Er
hockt wie ein bösartiger Höllenkörsr auf den Redaktions¬
tischen , und wenn einmal ein Redakteur ein liebliches
Gelüste der Freiheit verspürt und ein Manuskript drucken
möchte , das nicht gerade von der neuesten Frühjahrs¬
mode, einer sensationellen Erfindung und einem aktuel¬
len Skandal handelt, dann schnappt der hündische Dämon
zu und beißt ihn in die Waden . Aber am schlimmsten
ist es um den Journalisten bestellt. Ich meine zunächst
den Journalisten , den Schriftsteller im guten , im soliden
Sinne des Wortes : also den , der nicht schreibt , wie „man
Stiefel schmiert "

, sondern den , dem es wirklich ernst ist
mit seinem Berufe, dem Publikum ein Vermittler gei¬
stiger Werte zu sein . Ach, geistige Werte sind leider
meistens gar nicht aktuell , und das Leben eines ehrlichen
Schriftstellers ist durchweg ein einziger erbitterter Kampf
mit dem Dümon des Aktuellen . . . . Die Sucht nach neuen
Dingen , nach Veränderung , die schon Cäsar von den
Galliern zu berichten wußte, ist in der Gegenwart
geradezu zu einer Krankheitserscheinung geworden, die,
da ihr unablässig nachgegeben wird, immer weiter um
sich greift . Ist es nicht — um eine Einzelheit herauszu¬
greifen — ein Unsinn , daß der Leser den Bericht über die
Theateraufführung bereits am nächsten Morgen mit der
warmen Frühstückssemmel zugleich in Händen haben
niuß ? Ist es fast nicht unmöglich , daß der Referent sich
unmittelbar nach Schluß der Vorstellung bereits ein
endgültiges Urteil gebildet haben könnte ? Aber die Ak¬
tualität peitscht auch hier die ruhige Besinnung zu Tode ,
und das Endergebnis sind übereilte und schiefe Verdikte,
die nur der Sensationslust , nicht der künstlerischen Ein¬
sicht dienen . Ist es weiter — ich nehme nur einzelne
charakteristische Punkte heraus — nicht grotesk, daß alles
wahrhaft Bedeutende erst „ aktuell " werden muß , um
pressefähig zu werden? Daß ein großer Mann erst siebzig
Jahre oder in Ehren verhungert sein muß , ehe man sich
entschließt, etwas über ihn zu sagen ? Ist es nicht trau¬
rig , daß im allgenieinen jeder ernste Gedanke über
Religion , Kunst, Vaterland vor entlaufenen Hunden ,
entflogenen Kanarienvögeln, grauenhaften MordtateO
und ekelhaften „ Familientragödien" zurückstehen mutz ?
Hier soll keine Partei , weder die Presse noch das Publi¬
kum , angeklagt werden , denn niemand ist allein schuldig ,
es besteht vielmehr eine eigentümlich weitverzweigte
Wechselwirkung nach allen Seiten , und natürlich wird sich
der Dämon des Aktuellen nicht so ohne weiteres abwür¬
gen lassen . Aber es ist nützlich, sich dieses meist nur hin¬
ter den Kulissen wirkende Geschöpf einmal in aller Deut¬
lichkeit vorznstellen und sich ernsthaft zn fragen , wohin
diese ganze Entwicklungdenn letzten Endes hinäus will .

"'
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2nm kreise voll kl Z_ _ besiehe » durch

jede L»chdL »dIrwx und direkt vom Verlag

Q. Lraunsdie Hokbuckäruckerei unä Verlag
Karlsruke , Karllrieärichstr . i8 .

DWerWReGGege .
s . Streitige Gerichtsbarkeit .

M .732 .2 Lahr . Die Fir¬
ma Ott » Gabrlmann , Etuis¬
und Kartonnagenfabrik in
Lahr , Prozeßbevollmächtigter :
Rechtsanwalt Ettle hier,
klagt gegen den Juwelier
Wilhelm Neumeyer, früher
in Ettlingen , jetzt unbekann¬
ten Aufenthalts , unter der
Behauptung , daß der Beklag¬
te ihr aus Warenkauf vom
Jahre 1912 und 1913 den
Betrag von 346 M , 17 Pf .
nebst 5 Proz . Verzugszinsen
aus : 9.25 M . vom 1 . Dezem¬
ber 1912 an , 70 .80 M . vom
25. Januar 1913 an, 52.97
M . v. 21 . Febr . 1913 an , 4.60
M . vom 4 . März 1913 an,
132 .25 M . vom 13. März
1913 an , 18 .05 M . vom 17.
März 1913 an , 9 .60 M . vom
21 . März 1913 an , 48.65 M.
vom 8. Juni 1913 an , sowie
weitere 4 M . für eine zurück¬
gezogene Tratte schulde und
die Zuständigkeit des Amts¬
gerichts Lahr vereinbart sei
mit dem Anträge , den Be¬
klagten kostenpflichtig zur
Zahlung dieser Beträge nebst
Zinsen zu verurteilen u . das
Urteil gegen Sicherheitslei¬
stung für vorläufig vollstreck¬
bar zu erklären .

Zur mündlichen Verhand¬
lung des Rechtsstreits wird
der Beklagte vor das Großh.
Amtsgericht in Lahr auf
Samstag de« 26. Juli 1913 ,

vormittags 8 )4 Uhr ,
mit dem Anfügen , daß die

Sache zur Feriensache er¬
klärt ist, geladen.

Lahr , 7 . Juni 1913 .
Der Gcrichtsschreiber Großh.

Amtsgerichts.

M .716 .2 Offenburg . Die
Ehefrau des Bäckers Wilhelm
Walter , Berta geb. Brücker
in Offenburg , Prozeßbevoll-

mächtigter : Rechtsanwalt
Friedmann in Offenburg ,
klagt gegen ihren genannten
Ehemann , zurzeit an unbe¬
kannten Orten abwesend,
früher zu Offenburg , auf
Grund der 88 1565 und 1568
BGB . mit dem Anträge , die
am 25. Juni 1910 zu Offen¬
burg zwischen den Parteien
abgeschlossene Che für geschie¬
den und den Beklagten für
den schuldigen Teil zu er¬
klären.

Der Beklagte hat die Kosten
des Rechtsstreits zu tragen .

Die Klägerin ladet den
Beklagten zur mündlichen
Verhandlung des Rechtsstreits
vor die erste Zivilkammer des
Großh . Landgerichts zu Osfen-
burg aus
Dienstag den 36. Sept . 1913 ,

vormittags 9 Uhr ,
mit der Aufforderung , sich
durch einen bei diesem Ge¬
richte zugelassenen Anwalt
als Prozeßbevollmächtigten
vertreten zu lassen .

Zum Zwecke der öffentli¬
chen Zustellung wird dieser
Auszug der Klage bekannt
gemackst .

Osfenburg , 5. Juni 1913.
Der Gerichtsschreiber Großh .

Landgerichts.

M .746 . Heidelberg. In dem
Konkursverfahren über das
Vermögen der Kaufmann
Fritz Maurer Witwe Martha
geb. Sapper in Heidelberg soll
die Schlußverteilung erfolgen.

Nach dem auf der Gerichts¬
schreiberei des Großh . Amts¬
gerichts 4 hier niedergelegten
Verzeichnis sind zu berück¬
sichtigen :

1 . Bevorrechtigte Forderun¬
gen 424 M.

2. Nichtbevorrechtigte For¬
derungen 26264 .24 M.

Zur Verteilung sind ver¬
fügbar 4562 .73 M.

Heidelberg, 7 . Juni 1913 .
Der Konkursverwalter :

B . Wellbrock , Waisenrat .

M .747 . Heidelberg. In dem
Konkursverfahren über das
Vermögen der Kaufmann
Fritz Maurer Wwe. Martha
geb. Sapper in Heidelberg ist
Termin zur Abnahme der
Schlußrechnung , zur Erhe¬
bung von Einwendungen ge¬
gen das Schlußverzeichnis,
zur Beschlußfassung der Gläu¬
biger über die nicht verwert¬
baren Vermögensstücke und
zur Anhörung der Gläubiger -
Versammlung wegen Festset¬
zung der Auslagen und der
Vergütung der Mitglieder des
Gläubigerausschusses auf
Dienstag den 8. Juli 1913 ,

vorm, «tags 9 Uhr,
vor Großh . Amtsgericht hier,
Zimmer Nr . 2, bestimmt.

Heidelberg , 5 . Juni 1913.
Gcrichtsichrcibcrki Gr . Amts¬

gerichts 4.

M .231 .2 Rastatt .

ZmiWerstWriW.
Im Wege der Zwangsvoll¬

streckung sollen die in Gag -
genau belegenen, im Grund¬
buche von Gaggenau zur Zeit
der Eintragung des Verstei¬
gerungsvermerks auf den
Namen des Privatmanns
August Lang in Gaggenau
(jetzt in Rote Mühle bei
Saarburg ) eingetragenen
nachstehend beschriebenen
Grundstücke
am Samstag , 28 . Juni 1913 ,

vormittags 9 Nhr,
durch das Unterzeichnete No¬
tariat — im Rathause zu
Gaggenau versteigert werden.

Grundbuch von Gaggenau ,
Band 25 , Heft 13 Best.Berz.
I Nr . 9, Lgb .- Nr . 2492 , 21 a
94 qm Hofreite und Haus¬
garten im Gewann Lufzen-
äcker. Auf der Hofreite stehen :
a . ein einstöckig. Wohnhaus
mit Kniestock u . Schicnenkel-
ler , b- ein Schopf, c . ein Gar¬
tenhaus , 6 . ein Bienenhaus ,
Schätzung: 22000 M.

ferner landwirt¬
schaftliche Grund¬
stücke

im Schätzungswert
zusammen : 3930 „

Summa : 25930 M.
Rastatt , 4. Mai 1913.

Gr . Notariat III als Boll-
strcckungsgericht .

d . FreiwilligeGerichtsbarkeit .
M .686L Achern . Der

Landwirt Josef Lehman« in
Gamshurst hat beantragt , die
verschollenen

1 . Franz Laver Lehmann ,
2 . Maria Anna Lehmann ,
3. Kunigunde Lehmann ,

zuletzt wohnhaft in Gams¬
hurst , für tot zu erklären.

Die bezeichnten Verscholle¬
nen werden aufgcfordert , sich
spätestens in dem auf
Dienstag den 17. März 1914 ,

vormittags 9 Uhr,
vor dem unterzeichnten Ge-
riche , 2 . Stock, Zimmer Nr .
29 , anberaumten Aufgebots¬
termine zu melden, widrigen¬
falls die Todeserklärung er¬
folgen wird .

An alle, welche Auskunft
über Leben oder Tod der Ver¬
schollenen zu erteilen vermö¬
gen , ergeht die Aufforderung ,
spätestens im Aufgebotster¬
mine dem Gericht Anzeige zu
machen.

Achern , 4 . Juni 1913 . *
Großh . Amtsgericht.

M .751 .2.1 Waldkirch. Die
Daniel Ambs, Taglöhner
Ehefrau Albertine geb. Weiß
in Untersimonswald hat be¬
antragt , den verschollenenDa¬
niel Ambs, Taglöhner , geb.
am 29 . März 1854 in Unter¬
simonswald , zuletzt wohnhaft
in Untersimonswald , für tot
zu erklären .

Der bezeichnte Verscholle¬
ne wird aufgefordert , sich
spätestens in dem auf
Donnerstag , 18. Dczbr. 1913 ,

vormittags 11 Uhr,
vor dem Großh. Amtsgericht
Waldkirch, Zimmer Nr . 26,
anberaumten Aufgebotster¬
mine zu melden, widrigen¬
falls die Todeserklärung er¬
folgen wird.

An alle, welche Auskunft
über Leben oder Tod des Ver¬
schollenen zu erteilen vermö¬
gen, ergeht die Aufforderung ,
spätestens im Aufgebotster -
mine dem Gerichte Anzeige
zu machen .

Waldkirch , 6 . Juni 1913 .
Gerichtsschreiberei Gr . Amts¬

gerichts.

MMWOege .
Ladung.

M .731 .3 .H. Kehl. Der am
29 . Januar 1881 zu Zierols -
hofen geborene und daselbst
zuletzt wohnhaft gewesene , an
unbekanntem Orte abwesende
Bierbrauer und Kanonier
Michael Georg Hautz wird
beschuldigt , als Wehrmann
der Landwehr ersten Aufge¬
bots ohne Erlaubnis ausge¬
wandert zu sein, Übertretung
gegen K 360 Nr . 3 des Straf¬
gesetzbuchs .

Derselbe wird auf Anord¬
nung des Gr . Amtsgerichts
auf
Samstag , 13 . Sept . 1913 ,

vormittags 149 Nhr,
vor das Großh . Schöffenge¬
richt in Kehl zur Hauptver¬
handlung geladen.

Bei unentschuldigtem Aus¬
bleiben wird derselbe auf
Grund der nach § 472 der
Strafprozeßordnung von dem
König! . Bezirkskommando in
Osfenburg ausgestellten Er¬
klärung verurteilt werden.

Kehl, den 5 . Juni 1913 .
Gcrichtsschreiherei Gr . Amts¬

gerichts.

Verschiedene
ZeKMNtMchlllWN .

Ticfbauarbeiten für ein
Übcrholungsgleis in Niesern
nach Wnanzministevialver -
ordnung vom 3. Januar 1907
öffentlich zu vergeben : Erd¬
bewegung beil . 12700 cdm,
Planic und Böschungsarbei¬
ten beil. 5200 qm , Feldweg¬
herstellung beil. 1200 qm.
Zeichnungen und Bedingnis -
heft in unserer Kanzlei ,
Baumeisterstraße 9 . Daselbst
auch Abgabe der Angebots¬
vordrucke . Kein Versand nach
auswärts . Angebote verschlos¬
sen , postfrei, und mit der nö¬
tigen Aufschrift, bis läng¬
stens Samstag den 21. Juni
1913, vormittags 10 Uhr, bei
uns einzureichen. Zuschlags¬
frist 14 Tage . M .720 .2 .1

Karlsruhe , 6. Juni 1913 .
Großh . Bahnbauinspcktion 1.

Hochbanarbeiten nach Fi -
nanzministeralverordnung v.
3. Januar 1907 öffentlich zu
vergeben :

1 . Für das Güterdienstge -
bünde.

Putz - und Stückarbeiten ,
1895 qm Deckenverputz auf
Hohlsteindecken , 5MO qm
Wandputz. M .721 .2 .1

2. Für die Güter - u. Z,lk.
Halle einfchl . Schuppen für
feuergefährliche Güter , Putz-
und Stückarbeiten , 150 qm
Deckenverputz , 2220 qm Wand-
bevputz , 1526 qm Zement¬
wandverputz, 2135 qm äuße¬
rer Fassadenverputz: Stampf -
asphattplattenbelag 5750 qm
25 mm stark einschl . Verle¬
gen . Zeichnungen, Bdingnis -
hest und Astbeitsbeschriebe ,
welche nicht nach auswärts
verschickt werden , an Werkta¬
gen auf unserm Baubureau
(Bekfortstraße 23 ) zur Ein¬
sichtnahme , dort auch Abgabe
der Angebotsvordrucke. Ange¬
bote verschlossen und mit der
nötigen Aufschrift versehen,
bis längstens Montag den 23.
Juni d. Js . vorm . 10 Nhr,
bei uns einzureichen. Zu¬
schlagsfrist 4 Wochen .

Heidelberg, 5. Juni 1913.
Großh . Bahnbauinsprktion 3.

Hochbauarbeitrn für das
Postgebäude beim neuen Per¬
sonenbahnhof in Karlsruhe
nach Finanzministerialver -
ordnung vom 3 . Januar 1907

öffentlich zu vergeben :
Schreinerarbeiten in 3 Losen ,
Schlosserarbeiten in 2 Losen .
Zeichnungen, Bedingnisheft
und Arbeitsbeschriebe auf un¬
serem Baubureau , Ettlinger -
stratze Nr . 69, zur Einsicht,
dort auch Abgabe der Anste-
botsvordrucke je gegen 30 Pf .
Selbstkosten (bestellgcldfrei) .

Angebote verschlossen , post¬
frei und mit der nötigen
Aufschrift, bis längstens Frei¬
tag den 20 . Juni d . I ., vor¬
mittags 11 Uhr, bei uns ,
Ettlingerstraße 39, einzurei¬
chen. Zuschlagsfrist drei Wo¬
chen. M .757 .2 .1

Karlsruhe , 31 . Mai 1913.
Großh . Bahnbauinspektion 3.

Der Neuanstrich der unter¬
halb der Fahrbahn gelegenen
Eisenwerksteile der Lindcn-
hofüberführung in Mannheim
'samt der Einrüstung für die
Reinigung nach der Finanz -
ministerialverordnung vom 3.
Januar 1907 in öffentlichem
Wettbewerb und in einem
Los zu vergeben.

1650 qm Anstrichfläche , ein¬
schließlich der Zuschläge. Vcr-
gebungsbedingungen u . Zeich¬
nungen bei der Gr . Bahn¬
meisterei 1 , Dienstgebäude im
alten Rangierbahnhof , einzu¬
sehen , daselbst kostenlose Ab-
tzabe der Angebotsvordrucke
ohne Zeichnungen. Kein Ver¬
sand nach auswärts . Zu¬
schlagsfrist 14 Tage .

Unterschriebene Angebote
bis spätestens Samstag den
14. Juni 1913 , vormittags 10
Uhr, an uns , Tunnelstrahe
Nr . 5, zur öffentlichen Ver¬
dingungsverhandlung , ver¬
schlossen und postfrei, mit der
Aufschrift „Lindenhofübersüh-
rung "

, einzureichen. M .659 .3 ,
Mannheim , 4 . Juni 1913 .

Gr . Bahnbaninspektion 1.

Grab - , Maurer - , Stein -
Hauer - , Zimmer - , Blechner- ,
Verputz - , Glaser - , Schreiner -,
Schlosser - »nd Anstreicherar¬
beiten zum Umbau des alten
Aufnahme - und Lkonomie-
gebäudes auf Bahnhof Rings -
Heim, nach Finanzministerial -
verordnung vom 3 . Januar
1907 öffentlich zu vergeben.
Zeichnungen, Bedingnisheft
und Arbeitsbeschriebe , an
Werktagen bei uns , Rhein-
straße 15, und auf dem Bähn -
meisterbureau in Kenzingen
zur Einsicht ; da Abgabe der
Angebotsvordrucke. Angebote
verschlossen , postfrei und mit
Aufschrift. bis längstens
Dienstag den 17 . Juni d. I .,
nachmittags 5 Uhr, hier ein-
zureichcn. Zuschlagsfrist 14
Tage . M .637 .2 :

Osfenburg , 2 . Juni 1613.
Gr . Bahnbauinsp ektion 1.

Erd -, Straßen - u . Zimmer¬
arbeiten (in 2 Losen ) für ein
Kohlenlager im Werkftätte-
bahnhos Osfenburg nach Fi -
nanzminifterialverordnung v.
3. Januar 1907 öffentlich zu
vergeben. Pläne u . Bedingnis -
^ ft auf unserer Kanzlei,
Rheinstraße 2, einzusehen.
Angebote mit Aufschrift „Koh¬
lenlager "

, spätestens kns
Samstag den 14 . Juni d . I -,
vormittags 10 Uhr, verschlos¬
sen und postfrei bei uns cin-
zureichen. Zuschlagsfrist 14
Tage . M .658 .2

Osfenburg , 3 . Juni 1913.
Großh . Bahnbaninspektion
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